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J n h a l t s v e r z c i ch n i s : Volksausgabe bei der Preuß.
Straszenverkehrsordnung 6. 70. —- Berwenkdung von Dynamo-
beleuchtungen an Fahrrädern 6. 70. —- Einführung der Rück-
strahler für alle Fahrzeuge durch die Straßenverkehrsordnung
vzom 20. 3. 314 S 7(). —- Luftfahrtwerbewoche 6. 71. —- Der
Preuß. Staatskommissar für die Regelung der Wohlfahrtspflege
6. 71. -—--Aufhebunsg des Sicherungsverfahreus 6. 71. — Um-
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satzsteueranteile der Stadt-gemeinsde Bernstadt unde der Land-
gemeinden 6. 71.. —- Körperschaftssteueranteile der S.ta-dtge-
meindse Bernstadt und der Land-gemein!den 6. 71. —- Reichs-
einkommensteueranteile der Stadtgemeinde Bernstadt und der
Landgemcinden 6. 71. —- Reichsbauxdarlehen für Eigenheime
6. 71. —- Bekanntmachungen anderer Behörden.
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Amtlicher Teil

Bekanntmachungen des Landrats

L. I. 2'375. 9 e l s , den 26. Mai 1934.

Volksausgabe bei der Preußischeu Straßenverkehrsordnung.

Auf meine Kreisblsattbekanntmachunig vom 4. d. M., 6. 59,
sind mir bis jetzt nur vereinzelte Bestellungen zugiegangern

Jch weise die Gemeinden, Schule n und Aemtser nochmals
darauf hin, daß die bsebilderte Ausgabe, die nur 60 Pfg. kostet,
für die Verbreitung der wichtigsten Bestimmungen- der Preuß.
Straßen-verkehrsordnunig sicher zweckmäßige Dienste leisten
wird. «
z--Weitere Sammelbestellungen können mir noch- bis zum

5.—--Juni eingesandt werden.

..Verwendung von Dynamobeleuchtungen an Fahrrädem

RdErl. d. MdI. v. 4. 4. 1934 ——-_II M 47 a Nr. 23/34 MBliB
.. S. 595.
BerschiedenefEingaben beteili ter Industrieunternehmungen

geben mir Veranlassung, auf olgendes hinzuweisen. Gemäß
§ 34 Abs. 1 Ziff. 4 der StBQ v. 20. 3. 1934 muß jedes gefah-
rene oder geführte Fahrriad während der Dunkelheit oder bei
starkem Nebel mit einer am Fahrrad befestigten hellbrennenden
Laterne versehen sein. Nach § 6 Abs. 1 der SthQ müssen alle
Fahrzeuge während der Dunkelheit oder bei starkem Nebel mit
einer der Fahrzeugart entsprechenden Beleuchtung durch hell-
brennensde Laternen ausgerüstet sein. DiesesGebot bezieht sich
auch auf nicht in Bewegung befindliche, auf der Fahrbahn hal-
tewdekahrzeugr. _ Für den..Betrieb der Fahrräder bedeutet das,
daß- je es im Berehr befindliche- "Fah«·r"r"ad,·.,gleichgültig» ob« es
kalt oder ab: es langsamoder schnell gefahren "w.ird,..’mit» einer
ellbrennendens Laterne ausgerüstet sein« muß. Dieser For-de-

rusng »;,t«ver-den die ewigen · Dynamobeleuchtungen .,nicht· gerecht,
b»"ei,szde»nen.«das «L·.1c,»h1t erst.bei,·nornialer.-J. ab,“ des Fahreapes hell
‚brennt.fjctlxzaögbabe'pbqäb. den« Eil. v«.- . 3..;«1934« «-
IT M .1«Bs»Nr.»9,-«34«(MB i; . 6.55 » «
« nigen Dynamqbeleu"ku.ngen, Idie1 beim »Hältst übe aupt
Typus-ei langsamen fhrt dunkel brennen, fürkunszuhssg er-
qxt und ’füri ibie' IF ei««ttgung«»u«xib «.il)ren« .,»E«r«såtz. 'b‘ür'di nor-

) die .Ve"rw«ej18ü«tf·; ‚Der; set ü s

„— time «ng de .-§.35 

schriftsmäßige Beleuchtungens eine Frist bis zum 1. »4. 1935 ein-
geräumt. Das bedeutet nicht, wie irrtümlicherweise angenom-
men worden ist, ein völliges Verbot der Dynamobeleuchtungen
schlechthin, sondern lediglich solcher Dynamobeleuchtungen, die
den Anforderungen der StsBQ nicht gerecht werden. Gegen
die Verwenjdung solcher Dynamobeleuchtungen, bei denen durch
eine Zusatzbatterie die Möglichkeit geschaffen ist, das Fahrrad
auch während des Stillstandes oder bei langsamer Fahrt
1ausreichend zu beleuchten, sind keinerlei Bedenken zu erheben.
Da sich derartige Beleuchtungen bereits im Handel befinden,
wird es unschwer möglich fein, in der Frist von einem Jahr
die im Gebrauch oder im Handel befindlichen Beleuchtungen
entsprechend umzustellen.

Einführng der Rückstrahler für alle Fashrzeuge
durch die Sstraßenverkehrsordnung v. 20. 3. 1934

(GS. S. 169).

(1) Nach § 6 sStVQ müssen sämtliche Fahrzeuge mit einem
Schlußlicht oder Rückstrahler ausgerüstet sein. Selbstverständ-
lich dürfen nur solche Rückstrahler Verwendung finden-, die
durch die zuständigen Stellen geprüft und mit dem Prüfzeichen
versehen sind. Das bedeutet bis zur Einführung unids Prüfung
besonderer Rückstrahler für Fuhrwerke und Handwagen, daß
nur die bisher für Fahrräder und Kleinkrafträder zur Ber-
wendung kommenden Rückstrahler angebracht wenden-« dürfen.

(2) Die Einschränkung, nur mit dem Prüfzeichen versehene
Rückstrahler zu verwenden, gilt bis zu einer anderweitigen
rei srechtlichenRegelung nicht für die durch § 43 StBQ vor-
ges« riebeiteiSicherung marschieren-der Kolonnen.

(3) Die durch die VO. über die. hinteren Leuchtzeichen der
zweiräderigen Kraft- und Kleinkrafträder sowie der a näher
v. 27. 4. 1929 in der Fass. der BQ v. 15. 7. 1930 ‘ Bl. I,
6. 267) und v. 1(). 5... 1932 (RGBl. I, 6. l93)s gegebene Mög-
lichåeitz anFahrrädern an»«Stelle des ..Rü»ckschl.ers ein» Leucht-

« en«’mi«t eigener Li« «tquelle»zu. "fühsr«e«ri«,»t,r·jifrd. durch die Be-
etb .· 1 Ziff. 3 SxVQ jthcht berührt
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L. I. 2890. Oele-, den 1. Juni 1934.
_ . Luftsahrtwerbewoche.

Vom 1. bis 8. Juni d. J. wird im ganzen Reiche eine
Luftfahrtwerbewoche veranstaltet. Sie soll ein machtvolles
Bekenntnis des ganzen deutschen Volkes für die deutsche Luft-
fahrt und Luftgeltung darstellen. Wie viele unserer Volks-
enossen stehen unserer Fliegerei noch fremd gegenüber und

gaben ihre große Bedeutung für unser Vaterland nicht erfaßt.
Die deutsche Fliegerei muß Allgemeingnt aller Volkskreise
werben. Die Ausübung des Luftsportes ist nicht Selbstzweck,
sondern sie dient allein der Erhaltung unserer Vaterlandes.
Im Rahmen der Werbewoche ist von dem Preuß. Staats-

kommifsar für die Regelung der Wohlfahrtspflege die Samm-
lung von Geldspenden von Haus zu Haus vom 1. bis 8. Juni
d. J. und auf Straßen und Plätzen vom 1. bis 3. Juni d. J.
genehmigt worden.

Die mir nachgeordneten Dienstftellen sowie insbesondere
auch die Schulen bitte ich, die Luftfahrtwerbewoche mit allen
Mitteln zu unterstützen.

B e rl in , den 30. April 1934.

Der Preußische Staatskommisfar
für die Regelung der Wohlfahrtspslege.

IV. W. 6105/23. 3.

Für die Zulassung »von Jugendlichen als Sammler bei Stra-
ßensammlungeii gelten die nachstehenden, von dem Herrn
Reichsminister des Jnnern aufgestellten Richtliniem

»,,a) Zu Straßensammlungen dürfen Jugendliche vom 10. bis
bis »zum 18. Lebensjahr herangezogen werden, sofern sie als An-
gehorige»der Hitler-Jugend (auch Jungvolk und Bund Deut-
scher Madel) uniform-iert sind und mindestens zu zweien sam-
meln. »Das gleich-e gilt für die Angehörigen des VD-A. und der
SIportjusgend (sow-eit sie dem Reichsssportführer unterst-eht). Ju-
gendliche nicht uniformierter Verbände dürfen erst vom acht-
zehnten Lebensjahr ab zu Straßenfammlungen herangezogen
werden.

b) Die Sammlung durch Jugendliche ist bei Be inn der
Dunkelheit einzustellen. g

c) Jusgendliche zwischen 10 und 18 ofahren dürfen grundsätz-
lich nicht mehr als an einem Tage sanieln.««

Jn Vertretung: gez. Dr. Biis ch.

L. U. Oels, den 30. Mai 1934

Auf Grund der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten zur Sicher-

ung der Ernte und der landwirtschaftlichen Entfchuldung im Osthilfegebiet

vom 17. November 1931 habe ich über folgende Betriebe das Sicherungs-

verfahren aufgehoben-
 

 

Lfd. Der Betriebsinhaber
Nks Name Stand Wohnort

1. Kordelle Reinhold Landwirt Dörndorf

2. Daniel Karl » Bogschütz
3. Matroß Josef » Gr.-Zöllnig
4. Ochmann August ' „ Jonas

5. Sauer Nikolaus „ Jonas  

Umsatzsteueranteile der Stadtgemeinde Bernstaidt nnd der
Landgemeindeia

Aus der 22. bis 24. Umsatzsteuerüberweisung 1933 (22. bis
24. Us. für Februar und März) kommen zur Verteilung:

je Einheit des Umsatzsteuerschslüssels 6,156 —l- 12,324
+ 5,504 = 23,984 Rpf.

Der Berechnung der durch die Kreiskommunalkasse zur Aus-
zahlunig gelangenden Beträge liegt bis zur Bekanntgabe des
Umsatzsteuer-Verteilungsschlüssels für 1933 vorläufig der im
Kreisblatt vom 24. 10. 1930 auf Seite 188 abgedruckte Vertei-
lungsschlüssel für 1930 nach dem Stande am Schlusse des Rech-
nungsjahres 1932 zugrunde.

Weitere Steuerverteilungen sind für das Rechnungsjahr 1933
nicht mehr zu erwarten.

Der Vorsitzende des Kreisausschufses.
———

Körperschaftssteueranteile der Stadtgemeinde Bernstadt
und der Landgemeinden.

Aus der 10. Körpers-chaftsfteuerüberweisuiig 1933 (10. Kp. für
Mkirz) kommen auf jeden Rechnungsanteil 1,659 Rpf. zur Ber-
tei un .

Derg Berechnung der durch die Kreiskommunalkasse zur Aus-
zahlung gelangenden Beträge liegt der im Kreisblatt vom
28. 7. 1933 auf Seite 110 abgedruckte Verteilungsschlüssel für
1933 zugrunde.

Weitere Steuerverteilungen sinsd für das Rechnungsjahr 1933
nicht mehr zu erwarten.

Der Borsitzende des Kreisausschusses.

--—--—-—·-—--

Reichseinkommensteueranteile der Stadtgemeinde Bernstadt
nnd der Landgemeinden.

Aus der 32. bis 35. Einkonimensteuerüberweisung 1933
(32.—35. Ek. für Februar und März) kommen zur Verteilung:

aus jeden Rechnungsanteil 0,141 + 0,172 + 0,495
+ 0,251 = 1,059 Rpf.

Der Berechnung der durch- die Kreiskomniunalkasse zur Aus-
zahlung gelangenden Beträge liegt der im Kreisblatt svoni 28. 7.
1933 auf Seite 110 abgedruckte Berteilungsschlüssel fur 1933
zugrunde.
Weiter Steuerverteilungen sind für das Rechnungsjahr 1933

nicht mehr zu erwarten-.

Der Borsitzende des Kreisausskhusses.
.———_—.————-——-

W. II. 3656.

Betrifst: Reichsbaudarlehen siir Eigenheime.

Der Herr Reichsarbeitsminister kann zu seinem lebhaften
Bedauern für ein-e Fortsetzung der Eigenheimaktion zunachst
weitere Mittel nicht mehr bereitstellen. Diese Aktion, die auch
weiterhin durchaus fördernswert erscheint, muß zugunsten drin-
genderer Aufgaben vorerst zurück-gestellt werden. Jch weise dar-
auf hin, daß neuen Anträgen auf Gewahrung von Reichsbau-
darlehen nicht mehr entsprochen swerden kann. Der Herr
Reichsarbeitsminister hat die für den f »ätest«en Baubeginn fest-
gesetzte Frist aufgehoben und die Frist r die spat-este Bauvoll-
enldung bis zum 31. März 1935 verlangert.

Der Landrat
Dr. Matzke.

Bekanntmacliungen anderer Behörden

Schwierse, den 27. Mai 1934.

Kreisjägermeifter
der Kreise Oels und Gr.-Wartenberg.

, . Zur bevorstehenden Jagdzeitl

Die von mir enehmigten Abschußpläne find hierausgegangen!
Diejenigen Abscgußpläne, welchemir noch nicht vor elegt wor-
den sind, bitte ich mir nunmehr s ch le u n ig st zu ukftellen Jch
weise darauf hin, daß der Abschuß der in den bschußplänen
vorgesehenen Wildarten nur nach Maßgabe der von inir erteil-

' 150 

ten Genehmigungen erfol en darf, inbesondsere eine Ueberschrei-
.td·ung nur mit meiner-an drücklichen Genehmigung m« lich ist,

- a andererseits der von mir genehmigte Abschuß tun ichst er-
fü lt werden, soll. - · ·
Der § 42 Ab . 5 des Preuß. Jagd-Ges. schreibt vor,·-baßsAb-

schußlisten zu führen sind und daß der Abschuß eines Stückes
Schalenwilsd innerhalb dreier Ta se der Ortspolizeibehörde an-
zuze« en-ist. · Der § 78b setzt se t, daß mit Geldstrafe bis zu

» 311m2. oder Haftbis zu 6 Wochen - edroht ist, wer vor Ge-
nehmigung des Abschuß lanes die« Jagd auf Schaleniwild aus-
übt oder unwahre Anga« en in der Abschußli te vornimmt. Auch
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verweise ich auf Den § 43 und § 78 c und d betreffend die gef.
Bestimmungen über das Verhalten des Jägers bei krankgeschof-
fenm Wild und bei Handel und der Verwertung erleigten Wil-
des. Die vorgeschriebene Form der Abschußliste ist in Anlage 4
des Preuß. Jagd-Ges. zu ersehen. Die Schärfe der ges. Bestim-
mungen, von denen ich hiermit nur die wichtigsten heraus-
greife, läßt es mir geboten erscheinen-, alle Jäger des mir un-
terstellten Bezirkes hierdurch nochmals darauf hinzuweisen, daß
sie das neue Preuß. Jagd-Ges. lesens und befolgen müssen.

Ergänzend hat der Provinzjägermeifter von Schlsesien ange-
ordnet, daß jedes erlegte Stück Wild beim Transport im Wagen
oder Kraftfahrzeug mit einem Ursprungsschein versehen sein
muß, sofern der Erleger oder Resvierinhaber nicht selbst den
Transport begleitet. Ich gebe dieses hiermit bekannt.

Gleichzeitig geb-e ich bekannt, daß nach beendeter Iagdzeit eine
Pflichtausstellung der in meinem Bezirk erbeuteten Trophäen
stattfin-det. Es ist zu jedem Getveih oder Gehörn der Unterkie-
fer dabei mit vorzulegen. Ich ordne hierdurch an, daß sämt-
liche Trophäen und Unterkiefer aufzuheben find und bis dahin
aufbewahrt werden müssen.

Ich erwarte, daß jeder Iagdvorsteher dafür sorgt, daß die
vorstehende Bekanntmachung zur Kenntnis aller Iagdaus-
iibuugsberechtisgten —- insbesondere zur Kenntnis aller außer-
halb meines Bezirkses wohnhafteu Iagdspächtern —- gelangt.

Ich nehme an, daß jeder, der in dem mir unterstellten Be-
zirk die Iagd ausübt, die Rechte und die Pflichten eines Iagd-
scheininhabers kennt und danach handeln wird.

Der Kreisjägermeister.

B u ch w ald, den 26. Mai 1934.

Die Rotlaufseuche unter dem Schweinebestande des· Land-
wirtes Wilhelm R eich elt zu Neudo rf b. B. ist erloschen.
Stallsperre ist aufgehoben.  

Die Rotlaufseuche unter dem Schweinebestande des Nachst-
wächtsers August W a g n e r zu B u ch w a l d ist erlosch-ern
Stallsperre ist aufgehoben

Der Amtsvorfteher als Ortspolizeibehörde
Heinzelmann

Großgraben, den 29. Mai 1934.

Unter den Schweinebeftänden der Bauern Reinhold D r ob-
ner in Großgraben und Martin Ianetzky in Groä-
g r a b e n - W i n k e l m ü h l e ist Rotlan tierärztlich festgeste t.
Sperrmaßnahmen und Desinfektion sind angeordnet.

Der Amtsvorsteher als Ortspolizeibehörde

Ulbersdorf, den 23. Mai 1934.

Bei dem notgeschslachteten Schwein des Ackerkutschers Rein-
hold Stojan in Nieder-Schönau, Kr. Oels, ist Rotlauf
tierärztlich festgestellt worden. Stallsperre ift angeordnet.

Der Amtsvorsteher.
M e i s n e r.

Kunzendorf, den 27. Mai 1934.

Der Rotlauf unter dem Schswein-ebestande des Landwirts
A. Fo rm in P ats ch keh ist erloschen. Die Desinfektion ist
Durchgeführt. Die Stalllsperre wurde aufgehoben

Der Amtsvorsteher.
Liehig
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I. Nachtrag
T zur Satzung Der Stadt-Sparkasse zu Bernstadt i. Schl. vom 5. Sept. 1932.

Aufgrund der Beschlüsse der städtifchen Körperschaften vom 6./14.
Sept. 1933 wird unter Bezugnahme auf Das Rundfchreiben Des Nieder-
schlesischen Sparkassenverbandes BreSlau vom 7. Juni 1933 — Sp. V.
827/33 — Rundschreiben Nr. 68 —-— Die Satzung der Stadtsparkasse wie
folgt geändert: -

- § 1.
»Im § 27 Abs. 2 Die Zahl „500“ durch die Zahl „1000“ ersetzt.

2

Der Nachtrag tritt sofort in Kraft.
Bernftadt (Schles.), den 17. März 1934.

Der Biilrgörmeifter Kenntnis genomm

(L S) gez. Schnitze,
2. Beigeordneter.

gez. Kiesewetter.
1. Beigeordneter.

Genehmigt.
BreSlau, den 24. April 1934.

(L S)
Der Regierungspräfident.

Jm Auftrages
· gez. Schneider.

i.11.105.A.

 

Vorftehender Nachtrag zu den Satzungen der hiesigen Stadt-Spar-
kasse wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht

Bernftadt -(Schlef.), den 25. Mai 1934.
Der Bürgermeister.

Hoffm an n.
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Edelweiß, die Königin der III-out
7 , Edelweiß, das alle. Fahrrad
» //Y zu niedrigem Preis. das Sie vollauf befriedigen

s-— - wird. Der Lauf ist spielend leicht. die Haltbar- f
keit jahrzehntelang. das Äußere yon wunderbarer

hönhelt. Wenn Sie dieses hübsche Edelweiß-
rad sehen werden Sie seinen niedrigen Preis kaum ils-« möglich
halten. kataiogeuch Ober "Ihmuehlnen und allen Fahrradzubehör
senden an Jeden gratis und franko. Bisher über Y. Millionen Edel—
weißräder schon geliefert. Das konnten wir wohi nmmermehr. wenn
unser Edelweißrad nicht gut und billig wär. in Fahrradhandlun en nicht
erhältlich. sondern nur von uns direkt oder von unseren ertraern.

H Edelweiß-netter. Deutsch -\ilarienberg B H
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